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Sitzungsvorlage 

öffentlich 

 
 

 

 Vorlage-Nr.: VO/0645/2017 

 Top-Nr.:  

 Fachbereich: 6 - Bauen, Planen, 

Umwelt 

 Erstellt von: Michaela Pohlmann 

 Datum: 17.11.2017 

 

 

Betreff: 

7. - 9. Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 

 

 

Beratungsfolge: 

05.12.2017 Haupt- und Finanzausschuss 

12.12.2017 Rat der Stadt Olfen 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Olfen folgende 

Beschlussfassung: 

 

1) Die am 15.12.2016 beschlossene 8. Änderung der Straßenreinigungs- und 

Gebührensatzung ist in die 7., sowie die 9. Änderung in die 8. 

umzubenennen. 

2) Die 9. Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung vom 

12.12.2006 entsprechend dieser Sitzungsvorlage beigefügten Anlagen 1 und 

2 zu beschließen. 

 



 

 

Begründung: 

Zu 1) 

 

Die Änderungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung wurden 

versehentlich falsch nummeriert, so dass sich dadurch die Nummernfolgen ändern. 

 

Zu 2) 

 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 

26. Juli 2016 – 9 A 2141/13 – entschieden, dass es rechtlich bedenklich sei, wenn 

für den Fall einer Erschließung über eine unselbstständige öffentliche Stichstraße 

oder einen unselbstständigen öffentlichen Stichweg vorgesehen ist, dass nur die an 

den Hauptzug angrenzende bzw. dem Hauptzug zugewandte Seite der 

Gebührenbemessung zugrunde zu legen ist (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Mustersatzung 

„Straßenreinigung“ Stand 2006). Im vom OVG NRW entschiedenen Fall war diese 

Satzungsregelung zwar nicht entscheidungserheblich, jedoch gab das Gericht zu 

erkennen, dass die Regelung mit dem System des Frontmetermaßstabs nicht 

vereinbar sei. Da in solchen Fällen eine reale Straßenfrontlänge (zur Stichstraße 

bzw. zum Stichweg) existiert, sei es sachlich nicht gerechtfertigt, ein fiktives 

Angrenzerverhältnis (zum Hauptzug) zu unterstellen. Der Gebührenbemessung sei 

deshalb die an die Stichstraße bzw. den Stichweg angrenzende bzw. zugewandte 

Seite zugrunde zu legen. 

 

§ 6 Abs.3 ist demnach neu zu fassen. 

 

 

 

 

 

 

  

Sendermann  

Bürgermeister  
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